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Einführung:

Die vorliegende Unterlage soll Bauherren, Hausverwaltungen, Fachplanern bei der Planung,
Ausführung und Kennzeichnung von Feuerwehrzufahrten und Flächen für die Feuerwehr auf
privaten Grundstücken im Landkreis Augsburg unterstützen, sowie der Vertretern der Städte und
Gemeinden des Landkreises Augsburg als Hilfestellung beim Vollzug dienen.
Die gesetzlichen Vorgaben bleiben hiervon unberührt.

Die maßgeblichen Vorschriften sind:

- die Bayerische Bauordnung BayBO
- die Richtlinie über die Flächen für die Feuerwehr
-      die Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB)
-      die DIN 14090

Ebenfalls unberührt bleiben anderslautende Anordnungen der Gemeinden bzw. der Unteren
Bauaufsichtsbehörde, sowie abweichende Auflagen aus Bescheiden, wie z.B. Baugenehmigungen.
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1. Rechtsgrundlagen

1.1 Art. 31 BayBO - Rettungswege

(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen,
selbständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander
unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb
des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen.

(2) 1Für Nutzungseinheiten nach Abs. 1, die nicht zu ebenere Erde liegen, muss der erste Rettungsweg
über eine notwendige Treppe führen. 2Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe
oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein.
3Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren
Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum).

(3) 1Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen
die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über
der Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen
Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt. 2Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg
über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig,
wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.

1.2 Art. 5 BayBO - Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken

(1) 1Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder
Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen,
wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. 2Zu
Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern
oder Stellen mehr als 8 m über dem Gelände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 an Stelle
eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. 3Ist für die Personenrettung
der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderlichen Aufstell- und
Bewegungsflächen vorzusehen. 4Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von
einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2
zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen
herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes (z. B. an Einspeisestellen)
erforderlich sind.

(2) 1Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen müssen für
Feuerwehreinsatzfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein; sie sind als solche
zu kennzeichnen und ständig frei zu halten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von
der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar sein. 2Fahrzeuge dürfen auf den Flächen
nach Satz 1 nicht abgestellt werden.



08.01.2018 Empfehlungen Anlage u. Kennzeichnung von Feuerwehrzufahrten Landkreis Augsburg 3

2.0 Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr

Flächen für die Feuerwehr im Sinne der Richtlinie befinden sich auf privaten Grundstücken.
Die Anforderungen sind jedoch auf öffentliche Verkehrsflächen, die erforderlich sind um diese Flächen
auf privaten Grundstücken zu erreichen, übertragbar.
Da es für öffentlichen Verkehrsflächen keine Normen für die Herstellung von Flächen für die Feuerwehr
gibt, wird nachfolgend eine Vergleichbarkeit zu Flächen auf Privatgrundstücken beschrieben bzw. auf die
DIN 14090 („Flächen für die Feuerwehr“ – derzeit in Überarbeitung) verwiesen.

Für die Planung von Flächen für die Feuerwehr auf öffentlichem Verkehrsgrund ist i.d.R. die Gemeinde
im Rahmen ihrer Planungshoheit verantwortlich. Im Rahmen dessen hat die Gemeinde mit ihren
Planungen sicherzustellen, dass die gemeindlichen Feuerwehren mit ihren sowie den ggf. erforderlichen
unterstützenden Fahrzeugen (Nachbarschaftshilfe) jede an einer Straße gelegene Einsatzstelle auch
erreichen kann.

Die DIN 14090 gilt jedoch nur für Flächen für die Feuerwehr auf Privatgrundstücken. Um jedoch die
Flächen auf Privatgrundstücken überhaupt erreichen zu können, müssen mindestens diese Vorgaben
auch auf der öffentlichen Verkehrsfläche eingeplant bzw. vorgesehen werden.

Während es für Flächen für die Feuerwehr auf Privatgrundstücken eine baurechtliche Vorgabe gibt,
kann die Gemeinde über die Breite der öffentlichen Straßen im Rahmen ihrer Planungshoheit selbst
entscheiden (sog. Planungsermessen). Dabei muss sie aber berücksichtigen, dass die Pflichtaufgabe
zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und des Technischen Hilfsdienstes (vgl. Artikel 1
BayFwG) noch erfüllt werden kann.

Hinweise über Rettungsgeräte der Feuerwehr

Die Feuerwehren verfügen in Bayern generell über tragbare Steckleitern mit Rettungshöhen bis zu 8 m.
Drehleitern mit Rettungshöhen bis zu 22 m stehen dagegen nicht flächendeckend innerhalb der
gesetzlichen Hilfsfrist zur Verfügung.
Sollen Drehleitern zur Personenrettung angesetzt werden, ist die Verfügbarkeit zunächst mit der
Brandschutzdienstelle bzw. dem Kreisbrandrat zu klären, und ggf. entsprechende Regelungen mit der
vorhaltenden Gemeinde zu treffen.

Die Feuerwehr verfügt teilweise über Sondergeräte wie z.B. dreiteilige Schiebeleitern mit einer Länge von
14 m, Sprungpolster, die bis zu einer Höhe von 16 m und Fluchthauben zur Evakuierung von Personen
durch verrauchte Bereiche.
Diese Sondergeräte erfordern einen deutlich erhöhten Personaleinsatz, der in der Anfangsphase eines
Brandeinsatzes nicht zuverlässig sichergestellt werden kann. Ferner ist das Risiko für die betroffenen
Personen deutlich erhöht. Aus diesem Grund sieht das Baurecht dieses Rettungsgerät auch nicht als
Standardrettungsmittel zur Sicherstellung des Flucht- und Rettungsweges vor.
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Höhenbegrenzungen des Baurechts
in Abhängigkeit der Leitern der Feuerwehr
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Die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr ist in Bayern über die Liste technischer
Baubestimmungen bauaufsichtlich eingeführt und damit auf der Grundlage des Art. 3 Abs. 2 Satz 1
BayBO allgemein verbindlich.

Zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben werden hinsichtlich der Flächen für die Feuerwehr im Landkreis
Augsburg folgende Empfehlungen ausgesprochen:

3.0 Bauliche Ausführung Befestigung-Tragfähigkeit- und Deckschichtaufbau

Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und Bewegungsflächen sind so zu
befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen
Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können.
Die vorgenannten Flächen sind entsprechend der Straßen-Bauklasse VI (Richtlinie für
Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen – RStO 01) zu befestigen.
Hinweis: Gemäß Anlage 7.4/1 zur Liste der Technischen Baubestimmungen (TB), Fassung Januar
2015 sind auch Pflasterrasendecken, Rasengittersteine oder Einfachbauweisen entsprechender
Tragfähigkeit (ausgenommen Schotterrasen) zulässig, sofern durch geeignete Unterhaltung der
Neuaufbau von Humus vermieden wird.

Zur Tragfähigkeit von Decken, die im Brandfall von Feuerwehrfahrzeugen befahren werden (z.B.
Tiefgaragendecken), wird auf die DIN EN 1991-1-1/NA 2010-12 verwiesen.

Rasenpflaster teilweise Rasengitter Einfachbauweise
und Betonpflaster-Überfahrbarkeit

Lichtschacht

Zu hohe Humusschicht – Neuaufbau erforderlich

Über dem Rasenpflaster bzw. Rasengitter sowie o. g. Einfachaufbau darf sich keine zusätzliche
Schicht durch nachträglich aufgebrachten Humus, Rasenschnitt  oder anderer humusbildender
Stoffe aufbauen. Es ist besonders darauf zu achten, dass bei Mäharbeiten der Rasenschnitt
entfernt wird.
Bei einer zu hohen Humusschicht besteht die Gefahr, dass Reifenprofile zuschmieren und
Einsatzfahrzeuge (Achslast bis zu 10 t, zulässige Gesamtgewicht bis zu 16 t) stecken bleiben. Die
Rettung von Personen wäre somit nicht mehr möglich.
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Die Errichtung von Flächen für die Feuerwehr mit Schotterrasen
ist in Bayern nicht mehr zulässig!

Bereits bestehende Flächen mit Schotterrasen genießen Bestandsschutz, sofern
sie für eine Befahrung mit den Fahrzeugen der Feuerwehr geeignet sind.

4.0 Zu- oder Durchfahrten

Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muss mindestens 3 m,
die lichte Höhe mindestens 3,50 m betragen.
Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrten ist senkrecht zur Fahrbahn zu messen.

Wird eine Zu- oder Durchfahrt auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile,
wie Wände oder Pfeiler begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens 3,50 m betragen.
Wände und Decken von Durchfahrten müssen feuerbeständig sein.

Höhe und Breite – Feuerwehrzu- bzw. durchfahrt

mind. Höhe 3,5 m

mind. Breite 3,0 m bei
Durchfahrtslängen von
max. 12 m
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4.1 Zu- oder Durchgänge

Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr sind geradlinig und mindestens 1,25 m breit
auszubilden.
Für Türöffnungen und andere geringfügige Einengungen in diesen Zu- oder
Durchgängen genügt eine lichte Breite von 1 m.

Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr müssen eine lichte Höhe von mind. 2,2 m aufweisen.
Im Bereich von Türen genügt eine lichte Höhe von 2,0 m

 4.2 Kurven in Zu- oder Durchfahrten

Der Einsatz der Feuerwehrfahrzeuge wird durch Kurven in Zu- oder Durchfahrten nicht
behindert, wenn die in der nachfolgenden Tabelle zugeordneten Mindestbreiten nicht
unterschritten werden. Dabei müssen vor oder hinter Kurven auf einer Länge von
mindestens 11 m Übergangsbereiche vorhanden sein.
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Radien und Breiten

4.3 Fahrspuren

Geradlinig geführte Zu- oder Durchfahrten
können außerhalb der Übergangsbereiche
als Fahrspuren ausgebildet werden.
Die beiden befestigten Streifen müssen
voneinander einen Abstand von 0,80 m haben
und mindestens je 1,10 m breit sein.

4.4 Neigungen in Zu- oder Durchfahrten

Zu- oder Durchfahrten dürfen längs geneigt sein. Die Neigung soll nicht mehr als 10%
betragen. Jede Änderung der Fahrbahnneigung ist in Durchfahrten sowie innerhalb
eines Abstandes von 8 m vor und hinter Durchfahrten unzulässig.

Im Übrigen sind die Übergänge mit einem Radius von mindestens 15 m aus zu
runden.
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4.5 Stufen und Schwellen –Bordsteinabsenkung

Stufen und Schwellen im Zuge von Zu- oder Durchfahrten dürfen nicht höher als 8 cm
sein. Eine Folge von Stufen oder Schwellen im Abstand von weniger als 10 m ist
unzulässig. Im Bereich von Übergängen (Steigung, Gefälle) dürfen keine Stufen sein.

Der Bordstein vor der Feuerwehrzufahrt muss nach den Bestimmungen des Art. 5 BayBO
in Verbindung mit der Ziffer 4.2.8 der DIN 14090 (Ausgabe Mai 2003) abgesenkt werden.

Die Zufahrtsmöglichkeit von der öffentlichen Verkehrsfläche ist durch Absenken des
Bordsteins deutlich zu machen. Bei der Festlegung des Bereiches ist der Außenradius der
Einbiegung zu berücksichtigen
(Auszug aus der DIN 14090)

Die Absenkung ist erforderlich, damit die Zufahrt mit Feuerwehrfahrzeugen schadlos
möglich ist. Zudem ist eine Bordsteinabsenkung für Verkehrsteilnehmer besser erkennbar.
Hierdurch soll unzulässiges Parken verhindert werden.
Die Bordsteinabsenkung in der erforderlichen Breite im Bereich der
Feuerwehrzufahrt/en auf Fahrbahnniveau, muss bei der jeweiligen Gemeinde beantragt
werden.
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5.0 Sperrvorrichtungen

„Sperrvorrichtungen (Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) sind in Zu- oder Durchfahrten
zulässig, wenn sie von der Feuerwehr geöffnet werden können“
(Auszug aus der Richtlinie für Flächen für die Feuerwehr).

„Die Verschlusseinrichtung dient dazu, Geräte und Einrichtungen im Bereich des
Feuerwehrwesens zu verschließen. Als Schlüssel können sowohl die Hebelschneide des
 Feuerwehrbeils nach DIN 14924 als auch der Hydrantenschlüssel A oder B nach DIN 3223
 benutzt werden“ (Auszug aus der DIN 14925)

Die zur Sicherung von Feuerwehrzufahrten oft verwendeten Verschluss-
einrichtungen nach DIN 14925 (z.B. Drehriegelverschlüsse mit Dreikant)
können von Unbefugten relativ leicht geöffnet werden und werden aus
diesem Grund nicht empfohlen.

Sperrpfosten, Schranken o.ä. können aus Kostengründen auch mit handelsüblichen
Bügelschlössern mit maximal 5 mm starken Bügeln gesichert werden.
Solche Schlösser kann die Feuerwehr durch Zerstörung mit dem Bolzenschneider öffnen.
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5.1 Sicherung von Zu- und Durchfahrten mit Landkreisschließung

Alternativ zu den vorgenannten Sperrvorrichtungen können Zu- oder
Durchfahrten auch mit der Feuerwehrschließung des Landkreises
Augsburg ausgerüstet werden.
Informationen hierzu erteilt im Einzelfall der Kreisbrandrat.

6.0 Randbegrenzungen

Die Anlage 7.4/1 zur Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr schreibt unter Ziffer
2.1 vor, dass Flächen für die Feuerwehr eine jederzeit deutlich sichtbare
Randbegrenzung haben. Eine Randbegrenzung bis zu einer Höhe von 0,8 m ist aus
brandschutztechnischer Sicht zulässig. Dies sollte durch geeignete Maßnahmen,
z.B. Pfosten (siehe Bild) oder eine niedrige Bepflanzung erfolgen, damit der Verlauf
unter allen äußeren Bedingungen eindeutig erkennbar ist.

Feuerwehrzufahrt – Randbegrenzung

Der Verlauf der Zufahrt und Aufstellflächen muss auch in der Nacht und im Winter gut zu
erkennen sein.

7.0 Aufstellflächen

Aufstellflächen sind nicht überbaute, befestigte Flächen auf dem Grundstück, die mit
öffentlichen Verkehrsflächen direkt oder über Feuerwehrzufahrten in Verbindung
stehen. Aufstellflächen dienen dem Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen der
Feuerwehr. Die Aufstellflächen sind so am Gebäude anzuordnen, dass alle zum
Retten von Personen notwendigen Fenster/Loggien bzw. Balkone von
Hubrettungsfahrzeugen erreicht werden können.
Die Aufstellfläche muss so befestigt werden, dass sie einem Auflagedruck (Flächenpressung)
von mindestens 800 kN/m² standhält.
Aufstellflächen über Hofkellerdecken, Tiefgaragen u.ä., sind für die Brückenklasse 16/16 nach
DIN 1072:1985-12, Tabelle 2, zu berechnen. Dabei ist jedoch nur ein Einzelfahrzeug in
ungünstigster Stellung anzusetzen. Auf den umliegenden Flächen ist die gleichmäßig verteilte
Last der Hauptspur von 5 kN/m² in Rechnung zu stellen. Der nach DIN 1072 geforderte
Nachweis für eine einzelne Achslast von 110 kN darf entfallen. Die Nutzlast darf als
vorwiegend ruhend eingestuft werden.

7.1 Aufstellflächen auf Privatgrund

Aufstellflächen müssen mindestens 3,50 m breit und so angeordnet sein, dass
alle, zum Anleitern bestimmten Stellen von Hubrettungsfahrzeugen erreicht
werden können. Das ist analog auch auf öffentlichem Verkehrsgrund zu
beachten.
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7.2 Freihalten des Anleiterbereiches

Zwischen der anzuleiternden Außenwand und den Aufstellflächen dürfen sich keine den
Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erschwerenden Hindernisse wie bauliche Anlagen oder
Bäume befinden. siehe hierzu auch Bepflanzung von Feuerwehrzufahrten

7.3 Neigung von Aufstellflächen

Die Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr müssen in einer Ebene
liegen und dürfen in keiner Richtung mehr als 5 % geneigt sein.

7.4 Aufstellflächen entlang von Außenwänden

Für Aufstellflächen entlang von Außenwänden muss zusätzlich zur
Mindestbreite von 3,50 m auf der gebäudeabgewandten Seite
ein mindestens 2 m breiter hindernisfreier Geländestreifen vorhanden sein.
Die Aufstellflächen müssen mit ihrer der an zu leiternden Außenwand
zugekehrten Seite einen Abstand von mindestens 3 m zur Außenwand haben.
Der Abstand darf höchstens 9 m und bei Brüstungshöhen von mehr als 18 m
höchstens 6 m betragen.
Die Aufstellfläche muss mindestens 8 m über die letzte Anleiterstelle
hinausreichen.
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7.5 Aufstellflächen rechtwinklig zu Außenwänden

Für rechtwinklig oder annähernd im rechten Winkel auf die anzuleiternde
Außenwand zugeführte Aufstellflächen muss zusätzlich zur Mindestbreite von
3,50 m beidseitig ein mindestens 1,25 m breiter hindernisfreier
Geländestreifen vorhanden sein; die Geländestreifen müssen mindestens
11 m lang sein. Die Aufstellflächen dürfen keinen größeren Abstand als 1 m
zur Außenwand haben.
Die Entfernung zwischen der Außenseite der Aufstellflächen und der
entferntesten seitlichen Begrenzung der zum Anleitern bestimmten Stellen
darf 9 m und bei Brüstungshöhe von mehr als 18 m, 6 m nicht überschreiten.

Aufstellflächen rechtwinklig zu Außenwänden

Feuerwehrzufahrten rechtwinklig zu Außenwänden können auch über den Gehwegbereich
geführt werden. Dabei ist der Bordstein abzusenken.

Feuerwehrzufahrt über Gehweg


























